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Verfahrensvermerke 

 

1. Änderungsbeschluss  (§ 2 Abs. 1 BauGB) 08.02.2022 

2. Behördenbeteiligung mit Scoping  (§ 4 Abs. 1 BauGB) 28.03.- 29.04.2022 

3. Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) éééééé. 

4. Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) éééééé. 

5. Feststellungsbeschluss    éééééé. 
Beschlossen durch die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen, 
Bräunlingen, Hüfingen:  

  

 

 

Bräunlingen,  den éééééé ......................................................... éééééé. 
 (Erik Pauly, Vorsitzender)  (Siegel) 

 

 

Ausfertigungsvermerk 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Planänderung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen, Bräunlingen, Hüfingen übereinstimmt. 

 

 

Bräunlingen,  den ééééé. .......................................................... éééééé. 
 (Erik Pauly, Vorsitzender)  (Siegel) 

 

 

Genehmigungsvermerk (§ 6  Abs.1 BauGB) 
Genehmigt mit Verfügung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis 

 

 

 

 

 

 

 

Wirksamkeit (§ 6 Abs. 5 BauGB) 

Durch Bekanntmachung der Genehmigung in Bräunlingen  am  ........................  

 

in Donaueschingen  am     ........................  
 

in Hüfingen am     éééééééé.  

 

wurde die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes am     ........................     wirksam. 
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1 Verfahren zur 10. punktuellen Änderung 

Der Flächennutzungsplan (FNP) des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Donau-

eschingen, Bräunlingen, Hüfingen (Zieljahr 2020), wurde bisher 9-mal punktuell 

geändert. 

Der Flächennutzungsplan wird punktuell zum 10. Mal geändert, um in der Stadt 

Bräunlingen, Stadtteil Döggingen, die sonstigen Sondergebiete ĂSolarpark Dºggingen 1ñ 

und ĂSolarpark Dºggingen 2ñ nach § 11 BauNVO auszuweisen. 

Im Parallelverfahren werden die Bebauungspläne ĂSolarpark Döggingen 1ñ und 

ĂSolarpark Dºggingen 2ñ aufgestellt.  

Aus Zeitgründen soll der Flächennutzungsplan noch einmal punktuell geändert werden, 

bevor die geplante Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes erfolgt, da anzunehmen 

ist, dass die punktuelle Änderung wesentlich schneller zur Rechtswirksamkeit der 

Bauleitpläne führen kann. Die geänderten Flächen können unverändert in die Fort-

schreibung übernommen werden.  

 

2 Begründung der geplanten Änderung 

2.1 Ziele und Zwecke der Änderung 

Durch die 10. punktuelle Änderung des Flächennutzungplanes soll auf kommunaler bzw. 

auf Verbandsebene ein weiterer Betrag zum Klimaschutz geleistet werden, indem die 

planungsrechtlichen Grundlagen für den Bau von zwei Solarparks geschaffen werden, 

um durch Photovoltaik eine CO2-neutrale Stromproduktion zu ermöglichen.  

Dazu stellt die Stadt Bräunlingen im Parallelverfahren zwei neue Bebauungspläne auf, 

die nach Erlangen der Rechtswirksamkeit der 10. FNP-Änderung aus dem FNP ent-

wicklet werden können und daher nicht mehr der Genehmigung bedürfen.  

Obwohl für die Solarparks bereits ein künftiger Betreiber existiert, sollen die Bebauungs-

pläne als Angebotsplanung durchgeführt werden, da die Stadt Bräunlingen grundsätzlich 

ein Baurecht für die Solarparks schaffen will. 

Der wirksame Flächennutzungsplan 2020 stellt die Gebiete als landwirtschaftliche 

Flächen dar, weshalb diese Flächen in sonstige Sondergebiete gemäß § 11 BauNVO 

umgewidmet werden sollen.  

 

2.2 Standort Sondergebiet ĂSolarpark Dºggingen 1ñ (3,9 ha) 

Die Flªche f¿r das Sondergebiet ĂSolarpark Dºggingen 1ñ befindet ca. 1 km östlich des 

bebauten Ortsteiles von Döggingen, Stadt Bräunlingen. Die Fläche liegt nördlich der 

Bahnlinie und eines landwirtschaftlichen Weges. Es handelt sich um eine 

landwirtschaftlich genutzte Fläche mit einer kleineren baumbestandenen Grünfläche.  
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Die Größe der für Solarenergienutzung vorgesehenen Fläche beträgt 3,9 ha. Im 

Bebauungsplan werden zusätzliche Flächen, die für ökologische Ausgleichsmaß-

nahmen benötigt werden, in den Geltungsbereich einbezogen. Da es sich hierbei jedoch 

um bereits im FNP dargestellte landwirtschaftliche Flächen handelt, ist eine FNP-

Änderung hier nicht erforderlich.  

Übersichts-Lageplan, Stadtteil Döggingen 

Sondergebiete (rot) ĂSolarpark Dºggingen  1ñ oben links, ĂSolarpark Dºggingen 2ñ rechts  

 

Foto: Geplantes Sondergebiet: ĂSolarpark Dºggingen 1ñ (Blick nach Osten) 
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2.3 Standort Sondergebiet ĂSolarpark Dºggingen 2ñ (12,94 ha) 

Die Flªche f¿r das Sondergebiet ĂSolarpark Dºggingen 2ñ befindet am Nordwestrand der 

Gemarkung Döggingen der Stadt Bräunlingen in ca. 1,5 km Entfernung vom Ortsrand.  

Die Fläche ist im Norden und Westen von Waldflächen umgeben und kaum einsehbar.  

Foto: Geplantes Sondergebiet: ĂSolarpark Döggingen 2ñ (Blick nach Westen in Teilfläche) 

 

 

Es handelt sich ausschließlich um landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Größe der 

für Solarenergienutzung vorgesehenen Fläche beträgt  ca. 2,94 ha. 

Im Bebauungsplan (ca. 14,82 ha brutto). wird zur Sicherung der Planung am Südrand 

eine ökologische Ausgleichsfläche in den Geltungsbereich einbezogen.  

 

2.4 Standortuntersuchung 

Im  Vorfeld der Planung hat das Umweltbüro des Gemeindeverwaltungsverbandes 

Donaueschingen/Hüfingen/Bräunlingen zur Standortfindung im Jahr 2021 die Flächen 

der Stadt Bräunlingen hinsichtlich der Eignung für Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

untersucht.  

Die Ergebnisse werden wie folgt zusammengefasst.  

Die Untersuchung ergab, dass folgende Schutzgüter oder sensible Flächen durch die 

beiden geplanten Sondergebiete nicht beeinträchtigt werden:  

 

  2.1.   Gebiete, die aus naturschutzrechtlichen Gründen ausscheiden 

 2.2    Landwirtschaftlich wertvolle Böden (Vorrangstufe I)  

 3.3.1 Flächen des Hochwasserschutzes 

 3.3.2 Steile Hanglagen 
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 3.3.3 Waldflächen 

 3.3.4 Siedlungsflächen 

 3.3.5 Verkehrsflächen 

 3.3.6 Sichtbarkeitsanalyse: keine Flächen in geringerem Abstand als 1000 m zum  

          Siedlungsrand (ohne im Außenbereich liegende Einzelgebäude)  

 3.3.7 Landschaftsbild (ohne Stufen 6-10 auf zehnstufiger Skala, landesweite  

          Landschaftsbildbewertung, Universität Stuttgart) 

 3.3.8 Flächen in der Flurbereinigung 

Die Potentialflächenuntersuchung ergab, dass grundsätzlich insgesamt 272 ha Fläche 

für PV-Anlage geeignet wären. Eine Flächen-Obergrenze soll für die Stadt Bräunlingen 

im Rahmen einer Eigenbindung noch zu einem späteren Zeitpunkt festgesetzt werden. 

Weiterhin sind folgende Voraussetzungen, die für die Realisierung der Vorhaben 

unbedingt erforderlich sind, erfüllt:  

  - die Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigentümer 

 - die Möglichkeit für einen wirtschaftlich vertretbaren Netzverknüpfungspunkt der  

  Solarparks an ein Energieversorgungsunternehmen. 

Begünstigend, aber nicht ausschlaggebend für die Vorhaben sind: 

 -  dass sich s¿dlich der Flªche f¿r den ĂSolarpark Döggingen 1ñ bereits eine Frei-

flächen-Solaranlage befindet, sodass eine räumliche Bündelung stattfinden kann 

und  

 -  dass das Gebiet des ĂSolarparks Döggingen 2ñ  von weither kaum einsehbar ist, 

da  es von Waldflächen umgeben ist.  

Nachfolgend werden Karten zu den o.g. Schutzgütern bzw. sensiblen Flächen dar-

gestellt.  

Daraus ist ersichtlich, dass die geplanten Solarparks überall außerhalb der 

Ausschlussflächen (Karten 1 - 3) liegen, jedoch innerhalb der Potentialflächen (4). 

Eine Priorisierung von Infrage kommenden Flächen im Hinblick auf die Machbarkeit des 

Vorhabens (insbesondere die Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigen-

tümerInnen) scheidet wegen des überaus hohen Verwaltungsaufwandes aus. Letztlich 

entscheidend ist, ob sich die Bauleitplanverfahren zeitnah und unter Einhaltung der 

Ausschlusskriterien und damit unter Berücksichtigung raumordnerischen Belange 

verwirklichen lassen, um den gewünschten Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können. 
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1. Schutzgebiete: FFH-Wiesen, Naturschutzgebiete, Biotope, FFH-Gebiete, 

Landschaftsschutzgebiete 

(Quelle: Gerhard Bronner, Umweltbüro des GVV Donaueschingen/Hüfingen/Bräunlingen) 

 
 

2. Landwirtschaft: Vorrangstufe I (rosa) und II (grün), Grenzflur (braun)  

(Quelle: Gerhard Bronner, Umweltbüro des GVV Donaueschingen/Hüfingen/Bräunlingen) 
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3. Ausschlusskriterien, Belange von: Hochwasserschutz, Hanglagen, Wald, 
Siedlung, Verkehr, Naturschutz, Landwirtschaft, Landschaft, Sichtbarkeit 
(Quelle: Gerhard Bronner, Umweltbüro des GVV Donaueschingen/Hüfingen/Bräunlingen) 

 

4. Potentialflächen für Solarenergie (blau), Ausschnitt Döggingen 

(Quelle: Gerhard Bronner, Umweltbüro des GVV Donaueschingen/Hüfingen/Bräunlingen) 
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Kommunale Flächen im Stadtteil Döggingen (braun)  

(Quelle: Gerhard Bronner, Umweltbüro des GVV Donaueschingen/Hüfingen/Bräunlingen) 
 

 

Die Karte zeigt die Flächen, die sich im Eigentum der Stadt befinden (ĂSolarpark 

Döggingen 1Iñ). 

3  Projektbeschreibung  

Die Solarparks werden durch die Elektrizitätswerke Schönau Energie GmbH (EWS), 

Friedrichstraße 53-55 , 79677 Schönau im Schwarzwald, in Zusammenarbeit mit der 

solarcomplex AG, Ekkehardstraße 10. 78224 Singen am Hohntwiel, geplant und 

entwickelt  

Geplant sind freistehende Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf einer Nettofläche im 

Solarpark Döggingen 1 von ca. 3,9 ha und im Solarpark Döggingen 2 von ca. 12,9 ha.  

Die Modultische werden voraussichtlich nach Süden ausgerichtet, haben eine Höhe von 

ca. 2,80 m mit einer Bodenfreiheit von 0,8 m, wobei der Abstand zwischen den 

Modulreihen ca. 4,0 m beträgt. 

Weiterhin ist sind in jedem Solarpark eine Trafostationen (Grundfläche: ca. 8 x 5 m, Höhe 

ca. 3,5 m) vorgesehen.  
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Die Netzverknüpfungspunkte liegen im ĂSolarpark Döggingen 1ñ im Planungsgebiet 

selbst (Anschluss an die vorhandene 20-kV-Leitung) und f¿r den ĂSolarpark Döggingen 

2ñ voraussichtlich  am Nordrand des Gewerbegebietes an der B 31 der Stadt Löffingen.  

 

4 Regionalplan 

Gemäß der Darstellung in der Raumnutzungskarte des Regionalplanes des Regional-

verbandees Schwarzwald-Baar-Heuberg liegt der ĂSolarpark Döggingen 1ñ (östlich von 

Döggingen) in der ĂVorrangflur f¿r schutzbed¿rftige Bereiche f¿r Bodenerhaltung und 

Landwirtschaftñ und der Solarpark Döggingen 2 (nordwestlich von Döggingen) in 

ĂSonstiger landwirtschaftlicher Nutzflªcheñ. Da die Ständer für die Solarmudule in den 

Boden gerammt werden, handelt es sich um einen weitgehend reversiblen und 

flächenmäßig sehr geringen Eingriff in den Boden, der im Hinblick auf den ökologischen 

Nutzung als vertretbar eingestuft wird. Es wird daher davon ausgegangen, dass die FNP-

Änderung mit den Zielen der Regionalplanung vereinbar ist, ebenso wie der schon 

vorhandene südlich der Bahnlinie gelegen Solarpark (siehe FNP-Darstellung 

nachfolgend).  

 

Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Regionalplanes Schwarzwald-Baar-Heuberg   

Standorte der ĂSolarparks Döggingen 1ñ und ĂSolarpark Döggingen 2ñ rot umrandet 
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5 Bestandsdarstellung im Flächennutzungsplan 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan sind die Geltungsbereiche der Änderungen 

jeweils vollständig als landwirtschaftliche Flächen dargestellt. Die Fläche des 

ĂSolarparks Döggingen 1ñ (ºstlich von Dºggingen) liegt unmittelbar nºrdlich des bereits 

vorhandenen Solarparks.  

 

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungs-

verbandes Donaueschingen, Bräunlingen, Hüfingen  (Zieljahr 2020), Stadt Bräunlingen, 

Stadtteil Döggingen 

 

(Bereiche der 10. punktuellen Änderung rot umrandet, ohne Maßstab) 

 

 
















